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Kleine Anfrage des Abgeordneten Sebastian Wippe! (AfD)
Drs.-Nr.: 6/15194
Thema: Versuchte Vergewaltigung in Görlitz am 18. Oktober 2018

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Vorbemerkung:
Laut Polizei kam es in Görlitz am 18.10.2018 zu einer versuchten Ver-
gewaltigung durch einen 43 -jährigen Syrer (Asylsuchender)."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Welche Art von Straftaten wurden angezeigt bzw. aufgenommen? (Bit-
te aufschlüsseln nach Art der Straftat, Alter und Geschlecht der Opfer
sowie ungefähre Tatzeit.)

Es wurde Strafanzeige wegen versuchter Vergewaltigung gern. § 177 Straf-
gesetzbuch (StGB) in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gern.
§ 224 StGB erstattet. Die Geschädigte ist 33 Jahre alt. Tatzeit war der
18. Oktober 2018 zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr.

Frage 2:
Wann ist der Tatverdächtige nach Deutschland eingereist, wo ist sein
aktueller Unterbringungsort und wann wurde sein Asylantrag gestellt
und wie beschieden?

Frage 3:
Ist er ausreisepflichtig? Wenn ja, warum wurde die Abschiebung noch
nicht vollzogen?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 und 3:
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Der Tatverdächtige ist am 20. November 2015 ins Bundesgebiet eingereist und hat am
15. April 2016 den Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter gestellt. Am 29. De-
zember 2017 erkannte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Flüchtlingsei-
genschaft nach § 3 Abs. 1 Asylgesetz zu. Untergebracht ist er aktuell im Landkreis Gör-
litz.

Der Tatverdächtige ist aufgrund der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht voll-
ziehbar ausreisepflichtig.

Frage 4:
Gibt es Verurteilungen oder Ermittlungen gegen ihn, seitdem er sich in Deutsch-
land befindet? (Bitte aufschlüsseln nach Art und Tag der Straftat sowie verhäng-
tem Urteil mit Datum.)

Mit Stand vom 5. November 2018 ist gegen den Tatverdächtigen keine Verurteilung
bekannt. Im Weiteren wird auf die Antwort auf die Frage 1 verwiesen.

y1it-frundlichf1 Grüßen

Pro . Dr. Roland Wöller
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Prof. Dr. Roland Wöller
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